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Kleine Anfrage 1323 
 
der Abgeordneten Daniel Düngel und Kai Schmalenbach  PIRATEN 
 
 
Ist der Landesregierung bewusst, dass es beim NiSchG um die Schädigung Dritter 
geht? 
 
 
In der Antwort auf die kleine Anfrage zur E-Zigarette (Drucksachennummer noch unbekannt) 
offenbahrt die Landesregierung eine seltsam undifferenzierte Haltung. Alle Argumente in der 
Antwort beziehen sich zu keinem Zeitpunkt auf die Schädigung Dritter durch die E-Zigarette, 
sondern ausschließlich auf Vermutungen und Annahmen zu Inhaltsstoffen. Es wird 
unspezifisch argumentiert, ohne wissenschaftlich fundierte Belege zu liefern. Belege von 
Annahmen und Vermutungen mögen dies für jene Menschen sein, die PR-Aussagen für 
solche halten. 
 
Entscheidend für das NRSG ist, welche Stoffe durch das Exhalat emittiert werden. Selbst 
wenn gesundheitsgefährdende Stoffe in den Liquids enthalten sein sollten, so ist immer noch 
davon auszugehen, dass diese bei der E-Zigarette voraussichtlich beim Inhalieren 
überwiegend absorbiert werden. 
 
Das NiSchG wurde geschaffen, weil es wissenschaftliche Studien gab, die belegten, dass 
Nichtraucher durch Passivrauch "sterben". Dieser Passivrauch entsteht vorrangig durch den 
Nebenstromrauch, welchen es bei der E-Zigarette nicht gibt.Das NiSchG hat in keiner Weise 
zu regeln, welchen Gefahren ein Konsument sich selbst aussetzt, sondern welche Gefahren 
für unbeteiligte Dritte entstehen.  
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
(Sofern Untersuchungen genannt werden, bitte wir um Quellenangabe, auch zu getesteten 
Produkten [Hersteller, Inhaltsstoffe]) 
 
 
1. Welche Untersuchungen belegen Erkrankungen, oder gar Todesfälle von 

unbeteiligten Dritten durch das Exhalat von E-Zigarettenkonsumenten? 
 
2.  Wie viele Erkrankte/Tote wurden hier in welchem Zeitraum festgestellt? 
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3.  Welche gesundheitsgefährdenden Stoffe, die Dritte schädigen, wurden in den 
Exhalaten in welcher Menge festgestellt? 

 
4.  Welcher Menge an Exhalat müsste ein Dritter ausgesetzt werden um eine signifikante 

Gesundheitsgefährdung zu erleiden? 
 
5.  Wenn es keine Untersuchungen gibt, die diese Gefahr wissenschaftlich belegen, 

worauf begründet sich die Maßnahme ein Produkt unter das NiSchG zu stellen und 
dessen Nutzung per Gesetzgebung einzuschränken? 

 
 
 
Daniel Düngel 
Kai Schmalenbach 
 
  
 
 
 
 


